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Die Publikation erfolgt quartalsweise 

Aktuelle Lage im Kanton Zug 
Anzahl Personen: 2328; Stand 31. März 2023, Datenbank Soziale Dienste Asyl 

Schutzsuchende aus der Ukraine («S-Bereich»): Die Zuweisungen in den Winter- und Frühjahrsmonaten waren 

stetig. Die Anzahl der Rückkehrenden hat zugenommen. Daher ist die Gesamtzahl leicht rückläufig (von 890 auf 

851 Personen). Aufgrund auslaufender Mietverträge und der Eröffnung der kantonalen Unterkunft Lorzenmatt im 

September 2023 werden viele Schutzsuchende die Unterkunft wechseln. Davon betroffen sind auch die Schulen. 

Zu diesem Thema findet ein Austausch statt. 

Personen aus allen Nationen ohne Ukraine (regulärer Asyl- und Flüchtlingsbereich, «R-Bereich»): Mittler-

weile gibt es mehr Zuweisungen im R-Bereich als im S-Bereich. Die Zahlen im R-Bereich steigen kontinuierlich – 

voraussichtlich auch mittel- bis langfristig. Einige Kantone und Länder in Europa haben die Notlage resp. den 

Notstand ausgerufen. Damit wird die raschere Umsetzung von Massnahmen zur Verteilung und adäquater Unter-

bringung der Migranten ermöglicht. Im Kanton Zug sind aktuell noch ausreichend Plätze verfügbar. Es müssen 

jedoch in den nächsten drei bis fünf Jahren rund 1000 Plätze geschaffen werden (Wegfall der Plätze im alten 

Kantonsspital und steigende Bestandszahlen im R-Bereich). 

Entwicklung der Personen nach S-Bereich und R-Bereich 

 

 
Kontaktangaben 

 

Ukraine-Hilfe – Kanton Zug 

Zentrale Anlaufstelle für Fra-

gen zur Ukraine-Hilfe im Kan-

ton Zug: 

Tel.: +41 41 723 78 99 

Mail: ukrainehilfe@zg.ch 

Web: zg.ch/ukrainehilfe 

Freiwilligenarbeit 

Zentrale Anlaufstelle für Hilfs-

angebote im Kanton Zug: 

Tel.: +41 41 723 91 95 

Mail: freiwillige.asyl@zg.ch 

Web: zg.ch/Freiwilligenarbeit  

Aufteilung nach Herkunft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufteilung nach Alter 

 

 

Caritas Luzern 

Begleitung von Gastfamilien 

im Kanton Zug 

Tel.: +41 41 368 53 30 

Mail: gastfamilien@ 

caritas-luzern.ch 

Web: www.caritas-luzern.ch 

 

 

Verteilung in den Zuger Gemeinden 
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Jahresvergleich: Zu- und Abgänge von 2018 – 2023 
Stand per 30.04.2023, aktiv geführte Fälle 

 

 
 
 

Personen Asylbereich Kanton Zug: Entwicklung 2010 bis 2022 + Prognose 20231 
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Was kostet der Asyl- und Flüchtlingsbereich im Kanton Zug? 

Der Bund richtet den Kantonen Pauschalen pro Person aus, die je nach Asyl- oder Flüchtlingsstatus unterschiedlich 

sind (Asylbereich: 1'633.95 Franken pro Monat während Asylverfahren und 1’444.65 Franken während sieben Jahren 

für vorläufig aufgenommene Personen / Flüchtlingsbereich: 1'523.74 Franken pro Monat während fünf Jahren für an-

erkannte Flüchtlinge Status B, während sieben Jahren für vorläufig aufgenommene anerkannte Flüchtlinge Status F). 

Für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene wird eine einmalige Integrationspauschale von 18’000 Fran-

ken ausgerichtet. Für abgewiesene Asylsuchende wird vom Bund eine einmalige Nothilfepauschale ausbezahlt. Da-

neben erhält der Kanton eine Entschädigung für den Verwaltungsaufwand (45% davon geht ans Amt für Migration) 

und eine Basispauschale für die Betreuung. 
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Aktuelle Informationen 
 

Integriertes Brückenangebot 

(I-B-A) 

Mitte März hat das Amt für Brü-

ckenangebote (ABA) ein auf Ju-

gendliche mit Status S zugeschnit-

tenes integriertes Brückenangebot 

(I-B-A) geschaffen. Die Lernblöcke 

finden vormittags statt, so dass die 

ukrainischen Jugendlichen am 

Nachmittag dem Online-Unterricht 

in ihrer Heimat folgen können. Alle 

Integrationsmassnahmen für Ukra-

inerinnen und Ukrainer werden 

vom Team «Berufliche Integra-

tion» unter der Leitung von Markus 

Truttmann koordiniert. Gemein-

sam mit dem ABA ist es gelungen, 

alle zehn Plätze innerhalb von kür-

zester Frist zu belegen. 

 

Job Fair bei Thomson Reuthers 

Am 23. März organisierte Thom-

son Reuters in Zug eine erfolgrei-

che Jobmesse für sämtliche Per-

sonen des Asyl- und Flüchtlings-

bereichs, unabhängig von ihrem 

Status. 

 

Über 50 Personen waren anwe-

send, von denen 90 % den Status 

S haben. Die Veranstaltung wurde 

auch von einer Reihe von interes-

sierten Unternehmen besucht, da-

runter Thomson Reuthers (Organi-

sator), Johnson & Johnson, PwC 

und Page Group. Mit dabei war 

auch das Mentoringprojekt "Power 

Hub". Die Jobmesse bot den Per-

sonen des Asyl- und Flüchtlings-

bereichs nicht nur eine Plattform, 

um Kontakte zu knüpfen und ihre 

Erfahrungen auszutauschen, die 

Teilnehmenden hatten überdies 

die Möglichkeit, mehr über die prä-

senten Unternehmen und deren 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu 

erfahren. An der Job Fair wurden 

zudem unterschiedliche Work-

shops wie z. B. «CV Check» oder 

«1:1 - Job Interview Simulationen» 

angeboten. Die Veranstaltung war 

ein grosser Erfolg und bot eine 

positive Perspektive für geflüch-

tete Menschen in der Region. 

«Dank solch gelungenen Anlässen 

liegt die Arbeitsquote im Kanton 

Zug über dem Durchschnitt», ist 

sich Tobias Holzer, Bereichsleiter 

Integration & Fallführung, sicher. 

 

ComPaxion – Psychosoziale Be-

ratung von Geflüchteten für Ge-

flüchtete 

 

Das Projekt "ComPaxion", welches 

vom Kanton Zug und vom Bund fi-

nanziell unterstützt wird, zielt da-

rauf ab, Personen mit Flucht- und 

Migrationshintergrund zu transkul-

turellen psychosozialen "Counse-

lors" auszubilden. 

Diese Ausbildung richtet sich an 

vorläufig Aufgenommene, aner-

kannte Flüchtlinge sowie andere 

Personen, die eine fachliche Vor-

qualifikation aus ihrem Herkunfts-

land mitbringen. 

Mit ihrer neu erworbenen Exper-

tise werden die Counselors Bera-

tungsgespräche für Geflüchtete in 

ihrer Muttersprache und mit kultu-

rellem Verständnis führen. 

Das Projekt ermöglicht so den nie-

derschwelligen Zugang zu psycho-

sozialer Beratung für Menschen 

des Asyl- und Flüchtlingsbereichs. 

Durch solch niederschwellige 

Hilfsangebote und psychosoziale 

Interventionen soll bei psychisch 

zwar belasteten aber noch nicht 

klinisch erkrankten Geflüchteten 

die Entwicklung von klinisch mani-

festen, psychischen Erkrankungen 

verhindert (Sekundärprävention), 

und so die Regelstruktur entlastet 

werden. 

 

Modulbau – KU Lorzenmatt 

Mitte November 2022 informierten 

Stadt und Kanton Zug an einer öf-

fentlichen Informationsveranstal-

tung über den geplanten Modulbau 

(Kollektive Unterbringung [KU] 

Lorzenmatt), welcher auf der 

Äusseren Lorzenallmend der Stadt 

Zug realisiert wird. 

Die Unterkunft, welche sich über 

drei Etagen erstreckt, ermöglicht 

die Unterbringung von bis zu 400 

schutzsuchenden Personen aus 

der Ukraine. In der Unterkunft sind 

ausserdem Schulräume für die Be-

schulung der Kinder direkt vor Ort 

vorgesehen. 

 

Die Beteiligten setzen alles daran, 

dass die KU Lorzenmatt, wie ge-

plant, im Herbst 2023 in Betrieb 

gehen kann. 

 

Angleichung des Schutzstatus S 

an den regulären Asyl- und 

Flüchtlingsbereich 

12 Monate nach der Einreise in die 

Schweiz muss das Fahrzeug de-

klariert und eingeschätzt werden. 

Übersteigt der geschätzte Wert 

des Fahrzeugs den Freibetrag so-

wie Einfuhr- und allenfalls Umrüs-

tungskosten deutlich, dann muss 

es mit einer Frist von drei Monaten 

verkauft bzw. verwertet werden. 

Dieser Erlös ist danach für den Le-

bensunterhalt zu verwenden. Al-

ternativ kann die Sozialhilfe ganz 

eingestellt werden. 

Die Sozialen Dienste Asyl prüfen 

und entscheiden im Einzelfall über 

die Verwertung von Fahrzeugen. 

Ausnahmen von der Verwertungs-

pflicht sind möglich, wenn das 

Fahrzeug nachweislich aus berufli-

chen oder gesundheitlichen Grün-

den benötigt wird. 

Auch andere Vermögenswerte in 

der Ukraine oder anderswo im 

Ausland müssen verwertet wer-

den, wenn dies verhältnismässig 

und zumutbar ist. 
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